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Gesetzesquellen zum Internet am Arbeitsplatz 

Obligationenrecht (OR) 

Art. 55 
1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer 
oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen 
Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, 
dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, 
um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. 
2 Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet 
hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig 
ist. 
 
Art. 101 
1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines 
Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch 
eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen 
lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in 
Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.18 
2 Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung 
beschränkt oder aufgehoben werden. 
3 Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit 
aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten 
Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden 
wegbedungen werden. 
 
Art. 319 
1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im 
Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der 
nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) 
bemessen wird. 
2 Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer 
zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder 
tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet. 
 
Art. 321 
Der Arbeitnehmer hat die vertraglich übernommene Arbeit in eigener 
Person zu leisten, sofern nichts anderes verabredet ist oder sich aus 
den Umständen ergibt. 
 
Art. 321a 
1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen 
und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten 
Treuen zu wahren. 
2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen 
sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und 
diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung 
gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 
3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer 
keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch 
seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert. 
4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich 
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst 
des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses 
nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung 
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bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. 
 
Art. 321b 
1 Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was er bei seiner 
vertraglichen Tätigkeit für diesen von Dritten erhält, wie namentlich 
Geldbeträge, Rechenschaft abzulegen und ihm alles sofort herauszugeben. 
2 Er hat dem Arbeitgeber auch alles sofort herauszugeben, was er in 
Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt. 
 
Art. 321d 
1 Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das Verhalten 
der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine Anordnungen 
erlassen und ihnen besondere Weisungen erteilen. 
2 Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers 
und die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu und 
Glauben zu befolgen. 
 
Art. 321e 
1 Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich 
oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. 
2 Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, bestimmt 
sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung 
des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der Fachkenntnisse, 
die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften 
des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte 
kennen sollen. 
 
Art. 328b 
Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, 
soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur 
Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über 
den Datenschutz. 

 
Art. 336 
1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn 
eine Partei sie ausspricht: 
a. wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit 
zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige 
wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; 
b. weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, 
es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem 
Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit 
im Betrieb; 
c. ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen 
Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; 
d. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis geltend macht; 
e.112 weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder 
Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder 
eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt. 
2 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im 
weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird: 
a. weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört 
oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit 
rechtmässig ausübt; 
b. während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in 
einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen 
Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen 
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kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung 
hatte; 

c.113 im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung 
oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, 
konsultiert worden sind (Art. 335f). 
3 Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, 
dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet 
(Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls 
das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre. 
 
Art. 337 
1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer 
jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose 
Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies 
verlangt. 
2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein 
dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 
3 Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter 
nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete 
Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen 
Grund anerkennen. 
 
 
Art. 337b 
1 Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
im vertragswidrigen Verhalten einer Vertragspartei, so hat 
diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung aller aus 
dem Arbeitsverhältnis entstehenden Forderungen. 
2 In den andern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen 
Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller Umstände nach 
seinem Ermessen. 
 
 
Art. 337c 
1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen 
Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, 
wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder 
durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. 
2 Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch 
anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen 
hat. 
3 Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer 
eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter 
Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch 
den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. 

 
Art. 339a 
1 Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat jede 
Vertragspartei der andern alles herauszugeben, was sie für dessen 
Dauer von ihr oder von Dritten für deren Rechnung erhalten hat. 
2 Der Arbeitnehmer hat insbesondere Fahrzeuge und Fahrausweise zurückzugeben 
sowie Lohn- oder Auslagenvorschüsse soweit zurückzuerstatten, 
als sie seine Forderungen übersteigen. 
3 Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien. 
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Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (SR 822.113) 

Art. 26 
1 Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt werden. 
2 Sind Überwachungs- oder Kontrollsysteme aus andern Gründen erforderlich, sind 
sie insbesondere so zu gestalten und anzuordnen, dass die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit 
der Arbeitnehmer dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 

Gleichstellungsgesetz (SR 151.1) 

Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung 
Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes 
Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und 
Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, 
das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von 
Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art. 
 
 
Art. 5 Rechtsansprüche 
1 Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann 
dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen: 
a. eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen; 
b. eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen; 
c. eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend 
auswirkt; 
d. die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen. 
2 Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung 
eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person 
lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller 
Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen 
Lohnes errechnet. 
3 Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, 
wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie 
Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach 
der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet 
werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen 
und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet. 

 

Datenschutzgesetz (DSG) 

Art. 12 Persönlichkeitsverletzungen 
1 Wer Personendaten bearbeitet, darf dabei die Persönlichkeit der betroffenen Personen 
nicht widerrechtlich verletzen. 
2 Er darf insbesondere nicht ohne Rechtfertigungsgrund: 
a. Personendaten entgegen den Grundsätzen von Artikel 4, 5 Absatz 1, 6 Absatz 
1 und 7 Absatz 1 bearbeiten; 
b. Daten einer Person gegen deren ausdrücklichen Willen bearbeiten; 
c. besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile Dritten 
bekanntgeben. 
3 In der Regel liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die betroffene Person 
die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich 
untersagt hat. 
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Art. 13 Rechtfertigungsgründe 
1 Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung 
des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse 
oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
2 Ein überwiegendes Interesse der bearbeitenden Person fällt insbesondere in Betracht, 
wenn diese: 
a. in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung 
eines Vertrags Personendaten über ihren Vertragspartner bearbeitet; 
b. mit einer anderen Person in wirtschaftlichem Wettbewerb steht oder treten 
will und zu diesem Zweck Personendaten bearbeitet, ohne diese Dritten bekanntzugeben; 
c. zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person weder besonders 
schützenswerte Personendaten noch Persönlichkeitsprofile bearbeitet und 
Dritten nur Daten bekanntgibt, die sie für den Abschluss oder die Abwicklung 
eines Vertrages mit der betroffenen Person benötigen; 
d. beruflich Personendaten ausschliesslich für die Veröffentlichung im redaktionellen 
Teil eines periodisch erscheinenden Mediums bearbeitet; 
e. Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken insbesondere in der 
Forschung, Planung und Statistik bearbeitet und die Ergebnisse so veröffentlicht, 
dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind; 
f. Daten über eine Person des öffentlichen Lebens sammelt, sofern sich die 
Daten auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit beziehen. 
 
 
Art. 15 Rechtsansprüche und Verfahren 
1 Für Klagen und vorsorgliche Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit gelten 
die Artikel 28–28l des Zivilgesetzbuches. Der Kläger kann insbesondere verlangen, 
dass die Personendaten berichtigt oder vernichtet werden oder dass ihre Bekanntgabe 
an Dritte gesperrt wird. 
2 Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten dargetan 
werden, so kann der Kläger verlangen, dass bei den Daten ein entsprechender Vermerk 
angebracht wird. 
3 Er kann verlangen, dass die Berichtigung, Vernichtung, Sperre, der Vermerk über 
die Bestreitung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. 
4 Über Klagen zur Durchsetzung des Auskunftsrechts entscheidet der Richter in einem 
einfachen und raschen Verfahren. 

 

Verordnung zum DSG (VDSG) 

Art. 8 Allgemeine Massnahmen 
1 Wer als Privatperson Personendaten bearbeitet oder ein Datenkommunikationsnetz 
zur Verfügung stellt, sorgt für die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Richtigkeit 
der Daten, um einen angemessenen Datenschutz zu gewährleisten. Insbesondere 
schützt er die Systeme gegen folgende Risiken: 
a. unbefugte oder zufällige Vernichtung; 
b. zufälligen Verlust; 
c. technische Fehler; 
d. Fälschung, Diebstahl oder widerrechtliche Verwendung; 
e. unbefugtes Ändern, Kopieren, Zugreifen oder andere unbefugte Bearbeitungen. 
2 Die technischen und organisatorischen Massnahmen müssen angemessen sein. Insbesondere 
tragen sie folgenden Kriterien Rechnung: 
a. Zweck der Datenbearbeitung; 
b. Art und Umfang der Datenbearbeitung; 
c. Einschätzung der möglichen Risiken für die betroffenen Personen; 
d. gegenwärtiger Stand der Technik. 
3 Diese Massnahmen sind periodisch zu überprüfen. 
4 Der Datenschutzbeauftragte kann in diesem Bereich Empfehlungen in Form von 
Handbüchern erlassen. 
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Art. 9 Besondere Massnahmen 
1 Der Inhaber der Datensammlung trifft insbesondere bei der automatisierten Bearbeitung 
von Personendaten die technischen und organisatorischen Massnahmen, die 
geeignet sind, namentlich folgenden Zielen gerecht zu werden: 
a. Zugangskontrolle: unbefugten Personen ist der Zugang zu den Einrichtungen, 
in denen Personendaten bearbeitet werden, zu verwehren; 
b. Personendatenträgerkontrolle: unbefugten Personen ist das Lesen, Kopieren, 
Verändern oder Entfernen von Datenträgern zu verunmöglichen; 
c. Transportkontrolle: bei der Bekanntgabe von Personendaten sowie beim 
Transport von Datenträgern ist zu verhindern, dass die Daten unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder gelöscht werden können; 
d. Bekanntgabekontrolle: Datenempfänger, denen Personendaten mittels Einrichtungen 
zur Datenübertragung bekanntgegeben werden, müssen identifiziert 
werden können; 
e. Speicherkontrolle: unbefugte Eingabe in den Speicher sowie unbefugte Einsichtnahme, 
Veränderung oder Löschung gespeicherter Personendaten sind 
zu verhindern; 
f. Benutzerkontrolle: die Benutzung von automatisierten Datenverarbeitungssystemen 
mittels Einrichtungen zur Datenübertragung durch unbefugte Personen 
ist zu verhindern; 
g. Zugriffskontrolle: der Zugriff der berechtigten Personen ist auf diejenigen 
Personendaten zu beschränken, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen; 
h. Eingabekontrolle: in automatisierten Systemen muss nachträglich überprüft 
werden können, welche Personendaten zu welcher Zeit und von welcher 
Person eingegeben wurden. 
2 Die Datensammlungen sind so zu gestalten, dass die betroffenen Personen ihr Auskunftsrecht 
und ihr Recht auf Berichtigung wahrnehmen können. 
 
 
Art. 10 Protokollierung 
1 Der Inhaber der Datensammlung protokolliert die automatisierte Bearbeitung von 
besonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen, wenn die 
präventiven Massnahmen den Datenschutz nicht gewährleisten können. Eine Protokollierung 
hat insbesondere dann zu erfolgen, wenn sonst nicht nachträglich festgestellt 
werden kann, ob die Daten für diejenigen Zwecke bearbeitet wurden, für die 
sie erhoben oder bekanntgegeben wurden. Der Datenschutzbeauftragte kann die 
Protokollierung auch für andere Bearbeitungen empfehlen. 
2 Die Protokolle sind während eines Jahres revisionsgerecht festzuhalten. Sie sind 
ausschliesslich den Organen oder privaten Personen zugänglich, denen die Überwachung 
der Datenschutzvorschriften obliegt, und dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
werden. 

 

Strafgesetzbuch (StGB) 

Art. 179 
Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene Schrift oder 
Sendung öffnet, um von ihrem Inhalte Kenntnis zu nehmen, 
wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Öffnen einer nicht für ihn bestimmten 
verschlossenen Schrift oder Sendung erlangt hat, verbreitet 
oder ausnützt, 
wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 
 
 
Art. 179 quater  
Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine 
nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich 
eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät 
beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt, 
wer eine Tatsache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie auf 
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Grund einer nach Absatz 1 strafbaren Handlung zu seiner Kenntnis 
gelangte, auswertet oder einem Dritten bekanntgibt, 
 
 
Art. 179 novies  
Wer unbefugt besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile, 
die nicht frei zugänglich sind, aus einer Datensammlung 
beschafft, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
 
 
(David Rosenthal) (April 2001) 


